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Norm

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Ansicht, daß der Unterhaltsp5ichtige auch für jene Zeit, in der sich der Unterhaltsberechtigte bei ihm zeitlich

beschränkt (besuchsweise) aufhalten darf, bzw aufzuhalten hat, dem Einziehungskurator, bei dem sich der

Unterhaltsberechtigte ansonsten ständig aufhält, Unterhalt auch für die Zeit der Abwesenheit zu bezahlen hat, ist nicht

offenbar gesetzwidrig.
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